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Beschluss 15.11.2005

Der Antrag der Verteidigerin Rechtsanwältin Stolz .all! A'lsachluas der ÖffentlichkeitI

während der Verlesung und anschließenden Erörterung der seitens der Verteidigung

zu stellenden Anträge die Öffentlichkeit auszuschließentwird abgelehnt.

Gründe:

Rechtsanwältin Stolz beantrage den Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 172 Nr. 1

GVG oder dessen entsprechender Anwendung im oben genannten Umfang, weil in

früheren Strafverfahren wegen Volksverhetzung gegen andere Angeklagte Verteidi-

ger aufgrund ihres Verteidigungsverhaltens (konkret werden die Rechtsanwälte Bock,

Rieger und Mahler genannt) wegen Volksverhetzung verurteilt wurden. Wenn sie da-

her für die Zeit der Stellung von eigenen Anträgen bzw. solcher ihrer Mitverteidiger

den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, so kann dies nur bedeuten, dass sie

bzw. ihre Mitverteidiger Anträge zu stellen beabsichtigen, von denen sie ausgeht,

dass diese Anträge, in öffentlicher Sitzung gestellt, einen volksverhetzenden Inhalt

LS.d. § 130 StGB haben.

Gem. § 172 Nr. 1 GVG kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn eine

Gefährdung der Öffentlichen Ordnung zu besorgen ist. Dabei muss sich gerade aus

der Öffentlichkeit der Verhandlung eine 'vVahrscheinlichkeitdafür ergeben, dass die

öffentliche Sicherheit oder Ordnung gestört wird (Meyer-Goßner, StPO, 48. Auflage,

§ 172 GVG Rnr. 3). Dies ist vorliegend jedoch gerade nicht der Fall, weil nach dem

Vortrag der Antragstellerin die Gefahr nicht von der Öffentlichkeit sondern von dem

Verteidigungsverhalten der Verteidiger ausgeht. § 172 GVG dient weder in direkter

noch in analoger Anwendung dem Zweck. der Verteidigung strafoares Verhalten zu

ermöglichen.

Im Übrigen wäre das Ziel der Verteidigung, volksverhetzende Anträge durch den

Ausschluss der Öffentlichkeit straflos zu stellen, auch nicht zu erreichen. § 130 StGB

enthält in Abs. 1 und 3 das Tatbestandsmerkmal der Eignung zur Friedensstörung.

Dabei handelt es sich um ein abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt, so dass der Ein-

tritt einer konkreten Gefahr nicht erforderlich ist (BGHSt 46,212 ff.). Ausreichend ist,

dass die Tathandlung bei genereller Betrachtung geeignet ist, eine konkrete Gefahr




